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Zentralisierung als Ausweg?  
Zum Umgang mit den heute kommunalen Sozialaufgaben1 

Michael Thöne  

 

Zusammenfassung  

Eine wesentliche Ursache für die enormen kommunalen Defizite in den Jahren 2024 und 2025 

in Deutschland sind die stark gestiegenen Ausgaben für soziale Leistungen, die zwar bundesge-

setzlich geregelt sind, aber in den meisten Bundesländern von der kommunalen Ebene umge-

setzt und finanziert werden. Besonders hervorzuheben sind aktuell die Eingliederungshilfe, die 

Wirtschaftliche Jugendhilfe und die Hilfe zur Pflege. Als Gegenmaßnahme wird häufig mehr Ver-

anlassungskonnexität gefordert: Der Bund soll als gesetzlicher Veranlasser auch für eine ange-

messene Finanzierung der Leistungen sorgen. Der Beitrag prüft die Eignung einer Finanzierung 

nach den konkurrierenden Prinzipien der Veranlassungskonnexität oder der Ausführungskon-

nexität. Da beide Prinzipien für die betrachteten sozialen Aufgaben wesentliche Schwächen auf-

zeigen, wird eine vollständige Zentralisierung der Leistungen zur vertieften Prüfung empfohlen. 

Die Verlagerung der Ausführungsverantwortung auf eine höhere föderale Ebene wäre in der 

Praxis ein weit weniger aufwendiges Reformvorhaben, als es auf den ersten Blick scheint.  

Veranlassungskonnexität; Ausführungskonnexität; Zentralisierung 

 

Abstract 

A key cause of the huge municipal deficits in Germany in 2024 and 2025 is the sharp rise in 

expenditure on social services, which, although regulated by federal law, are implemented and 

funded at local level in most German states. In particular, integration assistance, youth welfare 

and nursing care benefits are currently of key importance. The most common countermeasure 

called for is greater ‘causal connectivity’: as the entity responsible for initiating these services, 

the federal government should also ensure adequate funding for the services provided by local 

authorities. This paper examines the suitability of funding based on the principle of ‘causal con-

nectivity’ or ‘implementation connectivity’. As both principles reveal significant weaknesses for 

the social tasks under consideration, a complete centralisation of the services in question is rec-

ommended. Shifting the administrative responsibility to a higher federal level would, in practice, 

be a far less complex reform project than it appears at first glance. 

Causal connectivity; implementation connectivity; centralisation 

JEL-Codes: H72, H75, H77 

                                                      
1  Eine kürzere Fassung erscheint als Buchbeitrag unter dem Titel „Zur Zentralisierung zentral veranlasster Sozialaufgaben“ im 

Herbst 2026 in dem von Marc Hansmann und André Jethon herausgegebenen Sammelband „Wer finanziert den Sozialstaat? 
Ansätze zur Ausgabenbegrenzung und Entlastungspotenziale für die kommunale Ebene in Deutschland“, Schriften zur öffentli-
chen Verwaltung und öffentlichen Wirtschaft, Franz Steiner Verlag.  
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1 Der Sozialstaat in der Dekade der 
überfälligen Reformen 

Das Deutschland des Jahres 2026 ist ein Land 

intensiv geführter Reformdebatten. Debat-

ten, die lange überfällig gewesen sind. Dis-

kussionen, die auch mit diesem Jahr nicht ab-

geschlossen sein werden, sondern hoffent-

lich die Dekade prägen, weil sie zu tiefgreifen-

den, nicht nur homöopathisch dosierten Re-

formen führen. In dieser Hinsicht ist 2026 ein 

gutes, weil vielversprechendes Jahr. Verhan-

delt wird die Sicherheit Deutschlands und Eu-

ropas in einer unzuverlässigen transatlanti-

schen Koalition und einer unabsehbaren, 

frakturierten Zukunft. Verhandelt wird die 

Zukunft der im vierten Jahr stagnierenden 

deutschen Wirtschaft, deren exportorien-

tierte Industrie in einer Zeit des Protektionis-

mus und des rapiden technologischen Wan-

dels ins Hintertreffen zu geraten droht. Ver-

handelt wird auch die Modernisierung des 

Staates, sowohl was seine marode Infrastruk-

tur als auch seine überkommene administra-

tive Governance angeht. 

Sogar die Zukunft des deutschen Sozial-

staats wird verhandelt. Auch wenn es lange 

ein Tabu war: Niemand, der noch ernst ge-

nommen werden will, leugnet die Notwen-

digkeit, den Sozialstaat angesichts des demo-

grafischen Wandels zukunftsfest neu aufzu-

stellen. Die Rentenversicherung, die Pflege-

versicherung und auch die Organisation un-

seres Gesundheitswesens stehen auf dem 

Prüfstand. Die Debatten sind erfrischend of-

fen, aber – wie zu erwarten – auch recht kont-

rovers. Denn für viele steht viel auf dem Spiel. 

Dabei geht es nicht nur um Empfangende und 

Nutznießende des Sozialstaats, die Leistungs-

einschränkungen fürchten. Auch für die 

mehrheitlich jungen Menschen, von denen 

erwartet wird, dass sie den Sozialstaat in Zu-

kunft tragen, steht viel auf dem Spiel. Sie 

müssen ihn nicht nur finanzieren. Wichtiger 

noch: Sie müssen ihren Sozialstaat auf Dauer 

als gerecht akzeptieren. 

Aber das sind nicht zwei verschiedene Sei-

ten eines Konfliktes, bei dem die eine Seite 

gewinnt und die andere verliert. Es gibt hier 

nicht die eine Seite, die den Sozialstaat ab-

bauen will, und die andere, die ihn dagegen 

verteidigen muss. Wann immer die öffentli-

che Debatte in diese Richtung geht (oder da-

hin gedrückt wird), hört sie auf, konstruktiv 

zu sein. Jung und Alt, Nutznießende und Fi-

nanzierende – das sind unterschiedliche Inte-

ressen, die in der Diskussion gewürdigt wer-

den müssen. Es sind aber keine unterschied-

lichen Seiten – oft nicht einmal unterschiedli-

che Personen. Die Reformdiskussion geht so-

mit vor allem darum, den deutschen Sozial-

staat zu modernisieren, um seine Sicherungs-

versprechen für die Menschen unter Berück-

sichtigung ihrer unterschiedlichen Interessen 

zu schützen und zu stabilisieren. Das geht ab-

sehbar nicht, ohne historisch gewachsene, 

verschlungene Strukturen sehr grundsätzlich 

auf den Prüfstand zu stellen. Es geht nicht, 

ohne vermeintliche Selbstverständlichkeiten 

(„So haben wir das noch nie gemacht“) aufzu-

kündigen, und auch nicht, ohne dass sich die 

vielen – oft wohlmeinenden – Vetospieler 

konstruktiv an der Modernisierungsdiskus-

sion beteiligen. 

Doch der vorliegende Beitrag soll nicht an 

diesem „großen Bild“ der Reformen arbeiten. 

Das machen andere ausführlicher und kom-

petenter. Statt vieler sei hier nur der frühere 

Generalsekretär des Deutschen Caritasver-

bandes Georg Cremer genannt, dessen jüngs-

tes Buch „Alles schrecklich ungerecht?“ (Cre-

mer, 2025) in seiner Ausgewogenheit, seiner 

Weitsicht und seiner konstruktiven – d.h. zu-

weilen schmerzlichen – Ehrlichkeit als idealer 

schlanker Wegweiser der nötigen Reformdis-

kussion dienen sollte. 

Dieser Beitrag wendet sich einem Aspekt 

der Sozialstaatsreformen zu, der in den gro-

ßen Diskussionen in der Bundeshauptstadt 

anfangs eher noch umschifft worden ist. Von 

der Bundesregierung war 2025 eine Kommis-

sion zur Sozialstaatsreform eingesetzt wor-

den, deren Abschlussbericht im Januar 2026 

vorgelegt worden ist (KSR, 2026). Aus deren 

Arbeitsauftrag waren zum einen die großen 
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beitragsfinanzierten Sozialversicherungen für 

Rente, Gesundheit und Pflege ausgeklam-

mert. Denn die haben ihre „eigenen“ Kom-

missionen bzw. Arbeitsgruppen. Zum ande-

ren sollte sich die KSR auftragsgemäß nicht 

um die Eingliederungshilfe, die Kinder- und 

Jugendhilfe und nicht einmal um die Hilfe zur 

Pflege kümmern. Angesichts der wiederhol-

ten, großen kommunalen Finanzierungslü-

cken wurde hier im Dezember 2025 insofern 

nachgebessert, als Bund und Länder eine in-

terne Arbeitsgruppe eingesetzt haben, die 

sich unter Beteiligung der kommunalen Spit-

zenverbände dem „effizienten Ressourcen-

einsatz bei Leistungsgesetzen“ widmet (vgl. 

Austausch…, 2026). Zumindest für Jugend- 

und Eingliederungshilfe wird also im Nach-

hinein auch über die finanziellen Rahmenbe-

dingungen gesprochen – ein Aspekt, der bei 

öffentlichen Leistungen, die in einem ge-

schlossenen Haushaltsprozess weiterentwi-

ckelt werden, regulär am Anfang betrachtet 

wird. Es gilt: Besser spät als nie.  

Doch zuvor entfaltete sich die gefühlt x-te 

Wiederaufführung des altbekannten Trauer-

spiels der vielen deutschen Kommunen, die 

an der Umsetzung der sozialpolitischen Vor-

gaben des fernen Bundesgesetzgebers ver-

zweifeln. Nicht, weil sie diese Vorgaben nicht 

erfüllen könnten. Sie verzweifeln an den im-

mer neuen Anforderungen, weil sie die Vor-

gaben gut umsetzen, obwohl sie dafür eigent-

lich nicht das Geld haben. Man bringt es 

trotzdem auf und es fehlt dann an allen Ecken 

und Enden, das heißt, bei den anderen, den 

echten kommunalen Aufgaben. 

Der große Teil der angesichts der riesigen 

Defizite vehement aufgeflammten Diskussion 

um die unzureichende Konnexität geht da-

rum, wie es gelingen kann, genug zentrales 

Geld vom Bund zu den Kommunen „herun-

ter“ zu bekommen, damit die kommunalen 

Sozialaufgaben auskömmlich und bedarfsge-

recht finanziert werden. Auch der Autor die-

ses Beitrags hat sich an dieser Diskussion in 

der Vergangenheit beteiligt und wird das in 

Zukunft absehbar wieder tun. Im Folgenden 

soll es aber nicht darum gehen, wie man 

mehr zentrales Geld zu den sozialen Aufga-

ben auf die kommunale Ebene herunterbe-

kommt.  

Stattdessen wird gefragt, ob nicht besser 

die sozialen Aufgaben herauf wandern soll-

ten. Das wäre absehbar keine ganz leichte Re-

form, aber womöglich die richtige. Das kurze 

Papier präsentiert keinen fertigen Entwurf, 

keine lange wissenschaftliche Ausarbeitung. 

Der Essay versteht sich als Anstoß zum Ge-

dankenexperiment, nicht als ausgereiftes Re-

formkonzept. 

2 Déjà-vu: Das kommunale Sozialamt 
der Nation kann nicht mehr 

Die kommunalen Finanzen in Deutschland 

haben in den Jahren 2024 und 2025 eine 

spektakuläre Wende zum Schlechteren voll-

zogen. Nachdem 2024 schon ein Rekorddefi-

zit von 24,8 Mrd. EUR entstanden war (Desta-

tis, 2025), hat das folgende Jahr diesen histo-

rischen Höchststand – besser: Tiefstwert – 

noch einmal übertroffen. 2025 beträgt das 

Defizit aller deutschen Kommunen 31,9 Mrd. 

EUR (Destatis (2026a) – ein Wert, der auch in-

flationsbereinigt als Deckungslücke von 7,5 

Prozent der kommunalen Ausgaben noch ei-

nen neuen Negativrekord darstellt (Abbil-

dung 1).  

Defizite schlagen sich auf dieser Ebene 

erst verzögert in Neuverschuldung durch, da 

die mehrheitlich doppisch buchenden Kom-

munen Ausgleichs- und andere Rücklagen ab-

bauen, bevor sie zusätzliche Kassenkredite 

aufnehmen müssen. Doch die Rückkehr der 

als mittelfristigem Finanzierungsinstrument 

geächteten Kassenkredite ist angesichts die-

ser Entwicklung schon wieder im vollen 

Gange. Nach mehreren Jahren des Rückgangs 

sind die Kassenkredite der Gemeinden und 

Gemeindeverbände in ganz Deutschland 

2024 um 9,8 Prozent und 2025 dann schon 

um 21,4 Prozent gestiegen (Destatis, 2026c). 

Bei den gesamten Kassenkrediten in Höhe 

von 38,6 Mrd. EUR Ende 2025 dominiert in 
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den absoluten Werten zwar weiterhin Nord-

rhein-Westfalen, dessen 2025 vergleichs-

weise spät beschlossenes Altschuldenentlas-

tungsgesetz in diesem Jahr noch keine Kas-

senwirkung zeigt. Die relative Zunahme der 

benötigten Liquiditätskredite fällt aber be-

sonders in solchen Ländern auf, die normaler-

weise hierfür weniger bekannt sind. So haben 

die kommunalen Kassenkredite für die bei-

den Jahre 2024 und 2025 zusammen in Bay-

ern um bemerkenswerte 565 Prozent zuge-

nommen, in Hessen um 516 Prozent, in 

Schleswig-Holstein um 440 Prozent und in 

Niedersachsen um 200 Prozent. Auch wenn 

die prozentualen Anstiege auch wegen der in 

diesen Ländern kleineren Ausgangsbasis grö-

ßer ausfallen, sind Steigerungen um das Vier- 

oder auch Fünffache binnen so kurzer Frist 

doch durchaus bedenklich. 

Abbildung 1:  Kommunale Deckungslücken und -überschüsse 1990-2025 

 

Eigene Darstellung auf der Grundlage der Daten von Destatis (2026a). 

 

Nicht in allen Regionen Deutschlands 

schlägt sich die schlechte Finanzlage schon in 

hohen kommunalen Kassenkrediten durch. 

Noch bedenklicher wäre jedoch eine andere 

Ausweichrichtung, nämlich wenn wegen der 

Defizite wieder die Investitionsausgaben zu-

rückgestellt werden. Diese Entwicklung wäre 

nun ein Déjà-vu, das nahezu an eine Dauer-

vorstellung erinnert: Seit der Jahrtausend-

wende hat es nur vier Jahre gegeben, in de-

nen die Gesamtheit der deutschen Kommu-

nen keine negativen Nettoinvestitionen auf-

gewiesen hat. Ansonsten wurden Investitio-

nen – also die Fähigkeit, Investitionsabschrei-

bungen im laufenden Haushalt zu finanzieren 

– von laufenden Ausgabepflichten derart 

stark an den Rand gedrängt, dass die getätig-

ten Bruttoinvestitionen den statistisch ge-

schätzten Verschleiß nicht erreichen konn-

ten. 

Die Ursachen hinter den kommunalen De-

fiziten der Jahre 2024 und 2025 sind nicht 

eindimensional. Es ist eher ein „perfekter 
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Sturm“, in dem mehrere negative Einflüsse 

zusammenkommen (Diemert, 2025). Das 

Aufkommen der wichtigsten eigenen Einnah-

mequelle der Kommunen, der Gewerbe-

steuer, stagniert als stark konjunkturabhän-

gige Einnahme zusammen mit der deutschen 

Gesamtwirtschaft seit einigen Jahren. Aber 

die Dynamik der Summe der steuerlichen Ein-

nahmen der Kommunen ist unbefriedigend, 

aber auch nicht dramatisch. Das schwache 

nominale Wachstum von 1,3 Prozent (2024) 

und 3,3 Prozent (2025) der Steuern kann vor 

allem dem außergewöhnlichen Ausgaben-

wachstum überhaupt nichts entgegensetzen. 

„Anders als in vergangenen Krisen liegen die 

Defizitursachen derzeit ganz eindeutig auf 

der Ausgabenseite“ (Boettcher und von 

Kraack, 2026).  

Ins Auge fallen hier zunächst die hohen 

Tarifabschlüsse für die Beschäftigten der 

Kommunen und des Bundes, die 2023 und 

dann vor allem 2024 auf die kommunalen 

Haushalte durchwirkten. Auch 2025 sind die 

die kommunalen Personalausgaben noch ein-

mal deutlich überproportional gewachsen.  

Den zentralen Unterschied aber machen 

die kommunalen Sozialausgaben. 2023 wa-

ren die schon sprunghaft gestiegen, sodass 

die deutschen Städte, Gemeinden und Kreise 

seit über zehn Jahren erstmals wieder in die 

roten Zahlen rutschen und ein aggregiertes 

Defizit von sechs Milliarden Euro auswiesen. 

Diese Entwicklung setzte sich in den beiden 

Folgejahren sehr dynamisch fort. Allein im 

Jahr 2024 lagen die Ausgabensteigerungen 

gegenüber dem direkten Vorjahr 2023 bei 

plus 12,4 Prozent in der Sozialhilfe nach SGB 

XII, bei plus 13,6 Prozent für die Eingliede-

rungshilfe nach SGB IX und schließlich bei 

plus 17,1 Prozent bei der Kinder- und Jugend-

hilfe nach SGB VIII (Destatis (2025).  

Auch zu dem noch größeren Defizit von 

31,9 Mrd. EUR im Jahr 2025 trugen die kom-

munalen Sozialausgaben wesentlich bei: Die 

kommunalen Kern- und Extrahaushalte wen-

deten im Jahr 2025 insgesamt 90,0 Mrd. EUR 

für Sozialleistungen auf, was einem Anstieg 

von 5,9 Prozent entspricht. Besonders stark 

nahmen die Ausgaben in den Bereichen zu, 

die überwiegend von den Kommunen selbst 

und weniger von Bund und Ländern finanziert 

werden. So erhöhten sich die Ausgaben für 

Eingliederungshilfen deutlich um 2,5 Mrd. 

EUR (+11,2 Prozent) auf 25,2 Mrd. EUR. Auch 

die Ausgaben für Kinder- und Jugendhilfe 

stiegen noch einmal spürbar um 1,6 Mrd. EUR 

(+8,8 Prozent) und erreichten 20,0 Mrd. EUR 

(Destatis, 2026a).  

Drei Bereiche der in den meisten Ländern 

kommunal umgesetzten und ganz oder größ-

tenteils finanzierten Sozialaufgaben tragen 

also wesentlich zu der dramatischen Ver-

schlechterung der kommunalen Finanzen in 

den Jahren 2024 und 2025 bei: Die Wirt-

schaftliche Jugendhilfe, die Eingliederungs-

hilfe und die Hilfe zur Pflege (als Teil der Sozi-

alhilfe). 

Hier liegt das zweite Déjà-vu: Wieder ein-

mal sind es die in den meisten Ländern von 

den Kommunen vollzogenen, im Wesentli-

chen durch Bundesgesetze geregelten und 

damit veranlassten Sozialaufgaben, deren Fi-

nanzierung die kommunalen Kassen in die 

Schieflage bringt. Wurde im zwanzigsten 

Jahrhundert schon der immer wiederkeh-

rende kommunale Kummer mit der vermeint-

lich unreformierbaren Gewerbesteuer als 

„unendliche Geschichte“ (Hansmeyer, 1997) 

gekennzeichnet, ist spätestens mit dem 

einundzwanzigsten Jahrhundert das sich 

hartnäckig wiederholende Trauerspiel ausga-

benseitig aus dem Ruder laufender kommu-

naler Sozialausgaben an deren Seite getre-

ten. 

Aber immerhin hat sich bei der Finanzie-

rung der kommunal umgesetzten sozialen 

Aufgaben im Lauf der Zeit erheblich mehr ge-

tan als bei der Gewerbesteuer. Dennoch 

kommen die alten Probleme im neuen Ge-

wand immer wieder. Im Kern ist es tatsäch-

lich eine der sprichwörtlich „alten Geschich-

ten“: Wie zahlreiche allgemeine öffentliche 

Leistungen sind auch die meisten öffentli-

chen Sozialaufgaben historisch Leistungen 
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der örtlichen Gemeinschaften, teils als Ange-

legenheiten der Religionsgemeinschaften, 

teils als die Armenfürsorge der weltlichen 

kommunalen Autoritäten.  

In ganz Europa sind diese sozialen Aktivi-

täten über das neunzehnte und das zwan-

zigste Jahrhundert hinweg mehr und mehr 

von den Nationalstaaten vereinheitlicht und 

zum Teil auch übernommen worden. Dabei 

geht die Vereinheitlichung in den Normen 

und Ansprüchen immer weiter und kommt 

auch früher als die tatsächliche zentrale Um-

setzung (inklusive Finanzierung) dieser Leis-

tungen. Das ist im historischen Prozess natür-

lich und naheliegend: Mit dem Nationalstaat 

sind auch die Bedürfnisse nach und die Not-

wendigkeit für einheitliche, vom Ort und von 

der örtlichen Finanzkraft unabhängige soziale 

Leistungsstandards gewachsen. Für einheitli-

che, ortsunabhängige Sozialgesetzbücher 

spricht dabei nicht nur die politische Dynamik 

im demokratischen Staat, sondern auch die 

ökonomische Rationalität des Fiskalföderalis-

mus: Solange es spürbar unterschiedliche 

kommunale oder regionale soziale Leistungs-

standards gibt, wird „Voting by feet“ dafür 

sorgen, dass Wanderungsbewegungen eine 

nivellierende Wirkung auf die lokale Gestal-

tungsfähigkeit haben.  

Kurzum: Wo Menschen leidlich mobil sind 

und wo zugleich das Gerechtigkeitsempfin-

den der Wählenden mehr und mehr gesamt-

gesellschaftlich geprägt sind, sollen Sozialleis-

tungen eben auch gesamtgesellschaftlich und 

einheitlich bestimmt werden. Niemand will, 

dass die sozialen Mindeststandards in armen 

Städten und Landkreisen schlechter ausfallen 

als in reichen Kommunen. Das wäre nicht nur 

ungerecht, es wäre auch allokativ ineffizient. 

Diese Prämisse gemeinsamer, einheitlicher 

Sozialleistungen ist in Deutschland so stark, 

dass lokale und regionale Differenzierung der 

                                                      
2  Als die sprichwörtliche Ausnahme, die die Regel bestätigt, 

soll die 1995 eingeführte Pflegeversicherung hier nicht un-
erwähnt bleiben. 

Standards als Verstoß gegen die Gleichwer-

tigkeit der Lebensverhältnisse in den meisten 

Fällen schlichtweg verfassungswidrig wäre. 

Soziale Standards sind also in Deutschland 

unstrittig Angelegenheit des Zentralstaats. 

Beim Vollzug dieser Leistungen sieht es 

anders aus. Hier unterscheiden sich die sozi-

alen Leistungen deutlich von anderen, ehe-

mals ebenfalls kommunalen Leistungen. 

Auch die Polizei als lokal angepasste, vor Ort 

erbrachte öffentliche Leistung war historisch 

kommunal verankert. Inzwischen sind die 

örtlichen Polizeiwachen wie selbstverständ-

lich Behörden der Länder, die ihre Arbeit zu-

dem verstärkt zentral koordinieren und durch 

die Bundespolizei ergänzt sehen.  

Bei den sozialen Leistungen kann man – 

mit etwas Bereitschaft zur Vereinfachung – 

zwei Felder unterscheiden: Zentralstaatlich 

„neu erfundene“ soziale Leistungen wie die 

drei großen Sozialversicherungen oder bei-

spielsweise das Kindergeld werden direkt von 

zentralstaatlichen, oft eigens dafür geschaf-

fenen Institutionen vollzogen. Die Kommu-

nen hatten damit nie etwas zu tun.2  

Bei den anderen, hergebrachten kommu-

nalen Aufgaben sah es anders aus: Funktio-

nierende örtliche Sozialleistungen wurden 

zwar zentral reguliert, aber die Vollzugsver-

antwortung blieb vor Ort. Der Vollzug dieser 

Aufgaben wurde den Kommunen nicht aktiv 

übertragen, sondern passiv bei ihnen belas-

sen.3 Hier galt die alte Ingenieursmaxime: If 

it‘s not broken, don’t fix it. 

Doch das sollte sich im weiteren Verlauf 

rächen. Denn wenn die Regierung der zentra-

len Ebene die sozialen Leistungsstandards 

setzt (und damit auch Wählerstimmen errin-

gen möchte), aber die kommunale und teil-

weise die Länderebene für die Umsetzung 

und Finanzierung dieser Beschlüsse sorgen 

müssen, liegt etwas schief. Ökonomisch ge-

sprochen handelt es sich um ein Prinzipal-

3  In Deutschland als der aus vielen Kleinstaaten zusammen-
gesetzten „späten Nation“ ist dieses kommunale Element 
wahrscheinlich auch deshalb streckenweise dominanter 
als in manchen Partnerstaaten. 
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Agent-Problem. In der Praxis konnte die eine 

föderale Ebene ihre Politik machen und die 

anderen Ebenen mussten dafür bezahlen. 

Dieser kurze Beitrag ist nicht der Ort, die 

lange Geschichte im Ringen um das Konnexi-

tätsprinzip – „Wer die Musik bestellt, bezahlt 

sie auch“ – nachzuerzählen. 1984 wurde es 

erstmals in die Landesverfassung von Baden-

Württemberg aufgenommen. Seit den 

1990er Jahren haben alle Länder das Kon-

nexitätsprinzip in ihren Verfassungen veran-

kert. Auch zwischen dem Bund und den Län-

dern ist inzwischen unstrittig, dass Aufgaben-

übertragungen nicht ohne entsprechende Fi-

nanzierungsmittel erfolgen dürfen. Gleich-

wohl ist die Praxis des Konnexitätsprinzips al-

les andere als vollständig. Denn zum einen 

gilt es nicht für „Altaufgaben“ (Bestandsauf-

gaben), die schon vor der formellen Einfüh-

rung der Konnexitätsregeln kommunal wa-

ren. Zum anderen gibt es keine Konnexitäts-

pflicht zwischen dem Bund und den Kommu-

nen. Das ist im Lichte des grundgesetzlichen 

Kooperationsverbots zwischen den beiden 

formal zwar konsistent, lässt in der Praxis 

aber doch große Lücken. 

Manche dieser Lücken wurden in der Ver-

gangenheit Stück für Stück gefüllt – weniger 

aus rechtlichem Zwang, sondern mehr aus 

politischer Notwendigkeit (und zum Teil auch 

nach Kassenlage des Bundes). Das betrifft die 

weitgehende Übernahme der Kosten der Un-

terkunft und Heizung für Arbeitssuchende 

(KdU) und die vollständige Finanzierung der 

Nettoausgaben der Grundsicherung im Alter 

und bei Erwerbsminderung. Zudem werden 

seit der „Flüchtlingskrise“ 2015 Kosten im Zu-

sammenhang mit Geflüchteten (Unterkunft, 

Integration, Verwaltungskosten) zwar nicht 

systematisch, aber über Pauschaltransfers 

mitfinanziert.  

Aktuell steigen aber die Ausgaben gerade 

für solche Sozialleistungen besonders stark 

an, die weiterhin in der dezentralen Finanzie-

rungspflicht der Kommunen liegen. Das 

könnte man als das „Pech“ der Kommunen 

ansehen. Es ist aber zugleich der Kern des 

strukturellen Problems der kommunalen Fi-

nanzierung zentralstaatlich veranlasster Sozi-

alleistungen. 

3 Zwei unzulängliche Konnexitäten 

Angesichts unterfinanzierter, aber dynamisch 

wachsender kommunaler Sozialausgaben ist 

die Forderung nach einer besseren, d.h. voll-

ständigen und dynamischen Beachtung des 

Konnexitätsprinzips naheliegend und richtig. 

Doch das Ringen vor allem um die Eingliede-

rungshilfe und die Wirtschaftliche Jugend-

hilfe nährt zugleich den Verdacht, dass es ei-

nen perfekten Vollzug des Konnexitätsprin-

zips gar nicht geben kann bzw. dass das Kon-

nexitätsprinzip hier an grundsätzliche Gren-

zen stößt. 

Um das zu beleuchten, muss man etwas 

zurücktreten und die „zwei Konnexitäten“ 

bzw. das janusköpfige Konnexitätsprinzip 

noch einmal abstrakt betrachten. Im Mittel-

punkt der langwährenden Diskussion zu den 

sozialen Aufgaben der Kommunen steht die 

Veranlassungskonnexität – „Wer bestellt, be-

zahlt“. Von den drei großen föderalen Teil-

kompetenzen Gesetzgebungskompetenz, 

Ausführungskompetenz und Finanzierungs-

kompetenz liegen hier Gesetzgebung und Fi-

nanzierung auf zentraler Ebene, nur der Voll-

zug erfolgt dezentral. Bei der Ausführungs-

konnexität (auch Vollzugskausalität) liegt zu-

sätzlich auch die Finanzierungspflicht beim 

Ausführenden. In keinem der Fälle liegen alle 

drei Kompetenzen in einer Hand; es fehlt also 

die so genannte fiskalische Äquivalenz (Ol-

son, 1969; Zimmermann/Döring, 2019). 

Beide Arten der Kompetenzenverteilung 

schaffen ihre eigenen Probleme. 

In der praktizierten Ausführungskonnexi-

tät – also dem Modell, das gegenwärtig von 

kommunaler Seite als fehlende Veranlas-

sungskonnexität beklagt wird – hat der Ge-

setzgeber, vereinfacht gesprochen, keinen ei-

genen Anlass, Finanzierungsfragen in den 

Mittelpunkt seiner politischen Gestaltungs-

überlegungen Erwägungen zu stellen, denn 

sie treffen ihn nicht. Das muss nicht zwingend 
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heißen, dass deswegen immer offensive, 

„großzügige“ Sozialpolitik auf Kosten der de-

zentralen Ebene gemacht wird. Die Welt ist 

komplexer als ökonomische Anreizmodelle. 

Aber die Vermutung, dass die Fachbearbei-

tenden in den zuständigen Ressorts von Bund 

und Ländern sachlich gebotene oder wün-

schenswerte soziale Angebote anders ver-

handeln, wenn ihnen nicht stets die eigenen 

Haushälter:innen im Nacken sitzen, ist gleich-

wohl recht plausibel. Mitunter wichtiger als 

solche endogenen Verstärker dürfte in dieser 

Konnexitätskonstellation der Fall sein, dass 

exogene, nicht aus dem politisch-administra-

tiven Bereich herrührende Faktoren eine 

hohe Ausgabendynamik hervorrufen. Das 

können beispielsweise demografische oder 

soziale Veränderungen sein. Ein dadurch be-

schleunigtes Ausgabenwachstum bleibt dann 

mangels direkten finanziellen Feedbacks auf 

den Haushalt der zentralen Regierung mitun-

ter lange ohne zentrale Reaktion. Das schließt 

den Fall ein, dass die zentrale Regierung an-

gesichts anderer Herausforderungen, denen 

sie sich stellen soll, bei dem Konnexitätsfall 

vielleicht auch ungebührlich lange weg-

schaut. Bei den drei ausgabenseitig derzeit so 

stark wachsenden Sozialaufgaben spielen en-

dogene und exogene Faktoren unterschied-

lich starke Rollen.  

An dieser Stelle sei betont, dass der vorlie-

gende Beitrag kein Plädoyer für Einsparungen 

bei der Wirtschaftlichen Jugendhilfe, der Ein-

gliederungshilfe oder der Hilfe zur Pflege ist. 

Die in der Gesellschaft gewachsene Sensibili-

tät für drohende Kindeswohlgefährdungen, 

der Wunsch nach ganzheitlich gerechter Teil-

habe aller Menschen oder auch die Notwen-

digkeit, in einer alternden Gesellschaft mehr 

Geld für pflegebedürftige Personen aufzu-

bringen, sind, um nur einen Faktor pro Leis-

tung zu benennen, jeweils gewichtige Gründe 

dafür, dass die öffentlichen Ausgaben in die-

sen Bereichen nicht immer konstant gehalten 

werden können. Leistungsverbesserungen 

                                                      
4  Austausch „Effizienter Ressourceneinsatz bei Leistungsge-

setzen“ (2026). 

gehen zumeist mit höheren Ausgaben einher. 

Umgekehrt ist es gleichermaßen legitim, 

diese sozialen Aufgaben wie alle anderen 

staatlichen Leistungen im Lichte der wirt-

schaftlichen und sparsamen Haushaltsfüh-

rung zu durchleuchten.4 Doch auch einmalige 

Leistungskürzungen, sofern sie überhaupt 

durchsetzbar wären, würden nicht das fort-

bestehende strukturelle Problem lösen. Die-

ser grundlegenden Frage gilt unser Interesse: 

Wer ist unter derart dynamischen Rahmen-

bedingungen am besten geeignet, eine 

responsive Governance dieser sozialen Auf-

gaben zu gewährleisten? 

Spricht also alles gegen die Ausführungs-

konnexität, wie sie in diesen Aufgaben der-

zeit praktiziert wird? Nein – in der ökonomi-

schen Betrachtung spricht sogar manches für 

die Ausführungs- und gegen die Veranlas-

sungskonnexität. Huber und Lichtblau (2002) 

haben das schon in den Agendajahren anläss-

lich der Zusammenführung von Arbeitslosen- 

und Sozialhilfe dargelegt: Das Verhältnis zwi-

schen Bund und Gemeinden lässt sich als 

klassische Prinzipal-Agenten-Konstellation 

beschreiben: Der Bund fungiert als Prinzipal 

und hat den Kommunen als Agenten die 

Durchführung sozialer Aufgaben belassen. 

Die Agency-Theorie besagt hier, dass dem 

Agenten auch die vollständige Kostenverant-

wortung zuzuweisen ist. Dadurch entstehen 

für die Kommunen die richtigen Anreize, die 

ihnen übertragenen Aufgaben möglichst effi-

zient und kostensparend zu erfüllen: Man 

wirtschaftet am besten mit dem eignen Geld. 

Je stärker sich dagegen der Bund an den ent-

stehenden Kosten beteiligt oder diese gar 

ganz erstattet, umso weniger Interesse am 

wirtschaftlichen und sparsamen Mittelein-

satz haben die Ausführenden vor Ort. Zwar 

soll es einen finanziellen Ausgleich geben, 

aber der soll keine getätigten Ausgaben er-

statten, sondern am besten nur grob pau-

schaliert sein, um den Effizienzanreiz vor Ort 

nicht zu stören. 
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Damit kommen wir in der gegenwärtigen 

„gemischten“ Konnexitätskonstellation an. 

Normierte Geldleistungen werden pauschal 

vom Bund (mit-)finanziert oder es werden 

leicht kontrollierbare Kostenerstattungen ge-

währt. Dies ist das Feld der faktisch anerkann-

ten, wenngleich nicht immer vollständigen 

Veranlassungskonnexität. Im Feld der Aus-

führungskonnexität bleiben dagegen  

 Leistungen mit spezifischem Zuschnitt auf 

den individuellen Leistungsempfänger,  

 Leistungen, die zum Teil als Sach- und 

nicht nur als Geldleistungen gewährt wer-

den,  

 Leistungen, die sich in den Ländern und 

Kommunen historisch aus unterschiedli-

chen Strukturen heraus entwickelt haben, 

und/oder  

 Leistungen, deren Ausgaben keine von au-

ßen objektivierbare Streuung aufweisen.  

Solche Leistungen erscheinen „nicht verti-

kalisierbar“, das heißt nicht geeignet für eine 

zentralstaatliche Finanzierung nach Veranlas-

sungskonnexität (Bertelsmann Stiftung, 

2016). 

Für die drei hier betrachteten, bei den 

Ausgaben so dynamisch wachsenden Sozial-

leistungsfelder heißt das aber, dass die Aus-

führungskonnexität und die Veranlassungs-

konnexität letztlich versagen.  

Für die praktizierte Ausführungskonnexi-

tät liegt das angesichts der aktuellen Erfah-

rungen auf der Hand und ist oben schon aus-

reichend geschildert: Die dezentralen Aufga-

benträger bräuchten eine verlässliche, mit-

wachsende, räumlich zielgenaue, aber den-

noch irgendwie pauschale eigene Einnahme-

quelle für die Ausfinanzierung von Jugend-

hilfe, Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege, 

ohne dass dies zulasten Kernaufgaben der 

kommunalen Daseinsvorsorge geht. Eine sol-

che Finanzierung gibt es offensichtlich nicht. 

Es ist auch nicht vorstellbar, wie sie aussehen 

sollte. 

Veranlassungskonnexität bei diesen diffe-

renzierten und individuellen Aufgaben dage-

gen könnte nicht mit Pauschaltransfers arbei-

ten, weil dafür der Verteilungsmaßstab fehlt. 

Vorstellbar wären zwar Kostenerstattungen 

bis hin zur Spitzabrechnung. Angesichts der 

großen Informationsasymmetrien und der 

geschilderten Agency-Probleme erschiene 

das jedoch als ein Modell, dessen Ineffizien-

zen im Zweifelsfalle noch größere Ausgaben-

dynamiken schaffen würden als heute schon 

erlebt werden. 

4 Schlussfolgerung: Das 
Gedankenspiel der Zentralisierung 

Gilt hier also das alte Sprichwort „Wie man’s 

macht, macht man’s falsch“? Das ist nicht 

leicht von der Hand zu weisen. Tatsächlich il-

lustriert die derzeitige praktische Erfahrung 

ein Dilemma, aus dem keine Seite des Kon-

nexitätsprinzips herausführen kann. 

Auf eine solche Situation des anscheinen-

den „Geht nicht“ gibt es eine leider sehr etab-

lierte Antwort: Nichts tun. Wenn die nahelie-

gende Lösung für das Problem nicht funktio-

niert, verzichtet man auf die Lösung. Bei der 

Eingliederungshilfe lässt sich exemplarisch 

vorführen, wie so etwas läuft – bzw. eben 

nicht läuft. In der 18. Legislatur des Deut-

schen Bundestages (2013-2017) war ur-

sprünglich vorgesehen, das geplante neue 

Teilhaberecht mit einer ursachengerechten 

finanziellen Entlastung der Kommunen zu 

koppeln. Auf diese Entlastung wurde dann 

aber letztlich komplett verzichtet, weil es zu 

umständlich schien. Der historisch gewach-

sene „Flickenteppich an unterschiedlichen Fi-

nanzierungsregeln“ (Jethon, 2025) hat es 

letztlich verhindert, dass eine zentrale Entlas-

tungsregelung gefunden werden konnte. der 

alle Beteiligten zustimmen wollten. Stattdes-

sen wurde das anspruchsvolle, qualitativ 

wertvolle Bundesteilhabegesetz allein einge-

führt – ohne den Finanzteil. Die fatalen Kon-

sequenzen für Haushalte der Kommunen ha-

ben wir in Abschnitt 2 schon geschildert.  

Daraus lernt man, dass es kein Weg ist, 

mangels einer einfachen Lösung für ein kom-

pliziertes Problem einfach komplett auf die 
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Lösung zu verzichten. Der Verzicht auf eine 

wirklich taugliche Lösung wird (nicht nur) in 

Deutschland immer wieder gern mit Floskeln 

von „Geht nicht“ über „Haben wir noch nie 

gemacht“ bis zu „Das Glas ist doch halb voll“ 

gerechtfertigt.  

Reiche Staaten können es sich tatsächlich 

leisten, ursachengerechte und effiziente Lö-

sungen länger zu umschiffen, weil diese müh-

sam und nicht konfliktfrei wären. Doch dazu 

braucht es das Geld, teure und unangemes-

sen pauschale Lösungen zu finanzieren, die 

ein Problem nicht wirklich lösen, sondern es 

so lange mit Geld bewerfen, bis sich niemand 

mehr beschwert. Das ging in der Vergangen-

heit in Deutschland noch so manches Mal – in 

einigen Bundesländern/Freistaaten öfter als 

in anderen. Doch mittlerweile sieht es so aus, 

dass für die enormen kommunalen Defizite 

und für deren strukturelle Ursachen in der 

unzureichenden Konnexitäts-Governance die 

Antwort eines reichen Staates nicht mehr fi-

nanzierbar ist. 

Zugleich gilt: Der Gordische Knoten zwi-

schen den zwei Konnexitätsprinzipien kann 

nicht einfach aufgeflochten werden. Doch so 

wie sich Alexander in der Sage nicht einfach 

schulterzuckend mit dem Knoten abgefunden 

hat, braucht es für unser Problem eine aktiv 

umgesetzte Lösung. In der fiskalföderalen Be-

trachtung ist der Schwerthieb durch den Kno-

ten nicht der Verzicht auf die Konnexität, son-

dern deren Vollendung: Wenn es nicht funk-

tioniert, nur zwei der drei Elemente des föde-

ralen Dreiklangs zusammenzubringen, liegt 

die stimmige Lösung bei der Vereinigung aller 

drei Kompetenzen – Gesetzgebung, Vollzug 

und Finanzierung – bei einer Ebene. Es gilt, 

volle fiskalische Äquivalenz herzustellen.  

Ist die vollständige Zentralisierung zentral 

veranlasster und zentral zu finanzierender so-

zialer Leistungen eine realistische Lösung? 

Wenn die beiden Alternativen der Kompeten-

zenteilung nach Ausführungs- oder Veranlas-

sungskonnexität vom Status quo her gesehen 

zwar leichter realisierbar erscheinen, aber 

eben keine nachhaltig funktionierende Lö-

sung bieten, muss die Frage nach einer Lö-

sung gestellt werden, die tatsächlich tauglich 

ist, auch wenn sie in der Realisierung nicht 

den Weg des geringsten Widerstandes geht. 

Die eingangs angesprochene Dekade der 

überfälligen Reformen ist nicht die Dekade 

kleiner Ambitionen oder des Backens kleiner 

Brötchen. 

Was heißt das konkret? Kann man sich 

den Vollzug der exemplarisch herausgehobe-

nen drei Sozialleistungsfelder Wirtschaftliche 

Jugendhilfe, Eingliederungshilfe und Hilfe zur 

Pflege als zentrale Aktivität vorstellen? Dabei 

geht es natürlich nicht um eine hauptstädti-

sche Megabehörde für ganz Deutschland. 

Können also regionale Dependancen einer 

zentral geleiteten und finanzierten Administ-

ration die betreffenden individuellen Geld- 

und Sachleistungen vor Ort genauso gut wie 

die Kommunen erbringen?  

Abstrakt kann man diese Frage kaum ver-

neinen. Sowohl in den Länderverwaltungen 

(Beispiel Polizei) wie auch beim Bund (Bei-

spiel Arbeitsagenturen) ist es ganz selbstver-

ständlich, staatliche Leistungen ortsange-

passt differenziert zu erbringen, die aber 

doch in einem gemeinsamen Rahmen statt-

finden, der von Unterschieden in der kommu-

nalen Finanzkraft und von den unterschiedli-

chen politischen Mehrheiten vor Ort unab-

hängig ist.  

Ein zentrales Prüfkriterium für eine gute, 

zukunftstaugliche Vollzugsstruktur ist die 

Antwort auf eine einfache Frage: Angenom-

men, wir würden die drei hier interessieren-

den sozialen Aufgaben heute erstmalig ein-

führen und könnten sie am sprichwörtlichen 

grünen Tisch von Grund auf gut und effizient 

gestalten. Würden wir eine große, bundes-

weite Pflegeversicherung aufbauen, aber die 

Pflegeverantwortung ausgerechnet für die 

Armen und Vulnerablen dem Zentralstaat 

entziehen, um sie dann in die Hände zahlrei-

cher heterogener Kommunen zu legen? Nein, 

das würden wir nicht. Das Gleiche gilt für eine 
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fiktiv erst jetzt neu eingeführte Eingliede-

rungshilfe oder für die Wirtschaftliche Ju-

gendhilfe. Niemand würde für diese per Ge-

setz und gemäß dem Gerechtigkeitsempfin-

den gleich und gerecht intendierten Leistun-

gen mutwillig dafür sorgen wollen, dass sie in 

den regional äußerst unterschiedlichen, von 

außen kaum noch vergleichbaren Strukturen 

erbracht werden sollen, in denen wir sie 

heute vorfinden. Das gilt umso mehr, als 

diese Vielfalt offensichtlich nicht als ein Wett-

bewerb funktioniert, in dem die leistungsfä-

higen und effizienten Lösungen sich gegen-

über den weniger guten durchgesetzt haben.  

Die in der aktuellen Krisensituation rele-

vante Frage ist also nicht die nach dem „Ob“ 

der Zentralisierung. Vorstellbar und machbar 

ist das allemal. Wichtiger ist die Frage, wie die 

Zentralisierung zu bewerkstelligen wäre und 

wie schnell die anfänglichen „Reformschmer-

zen“ durch die erwarteten langfristigen Ver-

besserungen aufgewogen werden könnten. 

Diese Fragen können im vorliegenden, ansto-

ßenden Kurzbeitrag aufgeworfen, aber nicht 

abschließend beantwortet werden.   

Im Englischen gilt für solche Gedanken-

spiele jenseits der üblichen Pfade die Auffor-

derung „Follow me down the rabbit hole“. 

Wir werden diesen Kaninchenbau hier nicht 

bis ans Ende ausleuchten. Das ist eine Diskus-

sionsagenda, die mit viel Fachwissen und 

Energie, wie auch einer Portion Chuzpe vo-

rangetrieben werden muss. Hier sollen die 

ersten Schritte und Abzweigungen dieser Su-

che mit einigen Schlagworten beleuchtet 

werden:  

 Die vollständige Konnexität aller drei fis-

kalföderalen Kompetenzen – die fiskali-

sche Äquivalenz – lässt unmittelbar an den 

Bund als den natürlichen Kandidaten für 

den (regional angepassten) Vollzug den-

ken. Das erscheint als die ursachenge-

rechte, saubere Lösung. Zwischen den 

Kommunen und dem Bund stehen aber 

noch die Länder. Sie sollten in der Zentra-

lisierungsdiskussion nicht übersprungen 

werden. Eine Zentralisierung kommunaler 

Sozialleistungen auf Länderebene brächte 

zwar keine vollständige Lösung des beste-

henden Konnexitätsproblems. Aber die 

Kommunen würden entlastet. Auch wäre 

der Bruch mit den hergebrachten Struktu-

ren weniger grundlegend. Und schließlich 

würden die Länder im Mehrebenensys-

tem an politischem Gewicht gewinnen. In 

der Summe dürfte auch dieser Art der 

Zentralisierung bei den Ländern den Föde-

ralismus stärken (Bullerjahn und Thöne, 

2019). Gleichwohl ist eine Zentralisierung 

beim Bund die naheliegende „Default-Lö-

sung“ für die weiteren Überlegungen. 

 Die Zentralisierung des Vollzugs der Sozi-

alleistungen ginge naturgemäß nicht von 

heute auf morgen. Sie müsste angesichts 

unterschiedlicher Strukturen in den Län-

dern ortsangepasst umgesetzt werden. 

Dabei wäre festzulegen, welches kommu-

nale (und Landes-)Personal übernommen 

werden sollte und wie die Finanzierung in 

den jeweiligen kommunalen Finanzaus-

gleichen angesichts wegfallender Aufga-

ben angepasst werden müsste. Das ist al-

les nicht unaufwendig, aber auch keines-

wegs unmöglich. 

 Beim Vollzug der örtlichen Sozialaufgaben 

ist immer zu berücksichtigen, dass die ei-

gentlichen Leistungen zum großen Teil 

nicht von den Kommunen selbst, sondern 

von deren Auftragnehmern erbracht wer-

den, allem voran von den sechs großen 

Trägern der freien Wohlfahrtspflege. 

Zentralisierung hieße hier also zunächst 

primär, dass der Bund anstelle der Kom-

munen zum Vertragspartner der tatsächli-

chen Erbringer der Leistungen der Jugend-

hilfe und der Eingliederungshilfe wird. In 

der weiteren Entwicklung würde ein sol-

cher Vertragswechsel auch mehr Licht in 

eine häufig kolportierte, aber letztlich un-

geklärte Frage bringen: Heute klagen viele 

Kreise und kreisfreien Städte (im vertrau-

lichen Gespräch), dass sie sich als „kleine 

Spieler“ den großen Wohlfahrtsverbän-
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den in Vertrags- und Leistungsverhand-

lungen geradezu ausgeliefert fühlen. Na-

turgemäß sehen das die Wohlfahrtsver-

bände anders. Die Frage nach den Konse-

quenzen oligopolistischer bis monopolisti-

scher Angebotsstrukturen ist damit nicht 

beantwortet. Die – aus anderen Gründen 

– empfohlene Zentralisierung könnte aber 

helfen, hier Antworten zu finden, denn sie 

würde dafür sorgen, dass den großen (und 

fachlich hoch geschätzten) Anbietern ört-

licher sozialer Leistungen auch große und 

verhandlungsstarke Auftraggeber gegen-

überstünden. 

 Schließlich muss eine Agenda der ange-

strebten Zentralisierung heute noch kom-

munaler Sozialleistungen nicht zwingend 

bundesweit einheitlich umgesetzt wer-

den. Vor dem Hintergrund unterschiedli-

cher historisch gewachsener Strukturen 

und auch unterschiedlicher finanzieller 

Leistungsfähigkeiten ist es leicht vorstell-

bar, dass in manchen Ländern weitrei-

chender Zuspruch für die Zentralisierung 

gefunden wird, während in anderen Län-

dern der Status quo vorerst als alternativ-

los betrachtet wird. Hier muss nicht auf 

bundeseinheitliche Lösungen – also den 

kleinsten gemeinsamen Nenner – gewar-

tet werden. Opt-out-Modelle oder „Koali-

tionen der Willigen“ bieten die Möglich-

keit, Neuerungen zumindest dort einzu-

führen, wo sie geschätzt werden und 

mehrheitsfähig sind. Auch sind unter-

schiedliche Grade der Zentralisierung zu 

betrachten: Kommunale Sozialleistungen 

in einer ernst genommenen Bundesauf-

tragsverwaltung zu erbringen, wäre zum 

Beispiel eine sehr milde Form der Zentra-

lisierung, bei der die Konnexitätsprobleme 

nicht richtig beseitigt würden, aber dafür 

weniger anfängliche Reformhürden zu 

nehmen wären. Die Bundesauftragsver-

waltung erscheint als erster Schritt einer 

Agenda der sukzessiven Zentralisierung 

erscheint jedoch sehr prüfenswert. Für 

diese und alle weiteren Modernisierungs-

pläne gilt: Die Dekade der überfälligen Re-

formen der Zuständigkeiten für die Sozial-

aufgaben führt nur dann zum Erfolg, wenn 

nicht immer auf den letzten (Veto-)Spieler 

gewartet werden muss. 

 

Damit sind einige zentrale Fragen aufge-

worfen, aber bei weitem nicht abschließend 

beantwortet. Kommunale soziale Aufgaben 

funktionieren weder nach Ausführungs- noch 

Veranlassungskonnexität wirklich gut. Wie 

gut bei vollständiger Konnexität integriert auf 

einer einzigen Ebene funktioniert, muss sich 

noch zeigen. Aber – so viel ist klar – die ver-

tiefte Suche in diesem Kaninchenbau lohnt 

sich angesichts der erwarteten strukturellen 

Vorteile der Zentralisierung allemal. 

Zwei kleine Aspekte seien abschließend 

noch kurz angesprochen. Zum einen: Die vor-

liegende Empfehlung, mehr Zentralisierung 

zu wagen, kommt vollen Herzens aus der 

Überzeugung, den deutschen Mehrebenen-

Föderalismus dadurch zu stärken – vor allem 

die dezentrale kommunale Ebene. Leistungs-

fähiger Föderalismus ist nicht maximal de-

zentral, sondern angemessen dezentralisiert. 

Es geht darum, die staatlichen Aufgaben rich-

tig zu verteilen. Die Kommunen von Aufga-

benlasten zu befreien, die zwar historisch bei 

ihnen entstanden sind, heute aber fachlich 

und nach gesamtgesellschaftlichen Präferen-

zen zentral besser aufgehoben sind, stärkt 

die kommunale Selbstverwaltung für die Be-

reichen, die echte örtliche und kreisliche Auf-

gaben sind und bleiben sollen. 

Zum anderen: Die hier behandelten Prob-

leme mögen in vieler Hinsicht als ein Phäno-

men ererbter, historisch gewachsener „Alt-

aufgaben“ wirken. Dass die skizzierten Me-

chanismen umsetzungsvergessener Aufga-

benentwicklung aber auch tagesaktuell wei-

ter wirken, sollte dabei nicht aus den Augen 

gelassen werden: Kurz vor Fertigstellung des 

vorliegenden Beitrags hat das Bundesminis-

terium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen 
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und Jugend im März 2026 einen Referenten-

entwurf eines Ersten Gesetzes zur Strukturre-

form der Kinder- und Jugendhilfe (KJHSRG) 

vorgelegt. Er sieht die Zusammenführung der 

Zuständigkeiten für Leistungen der Eingliede-

rungshilfe für junge Menschen mit und ohne 

Behinderung unter dem Dach der Kinder- und 

Jugendhilfe im SGB VIII ab dem 1.1.2028 vor. 

Dieser in der Praxis vielerorts stärker dezent-

ralisierende Vorschlag verbindet kurzfristige, 

nicht gegenfinanzierte Mehrbelastungen für 

die Kommunen mit der Hoffnung auf unsi-

chere mittelfristige Einsparungen – die sich 

die Kommunen dann auch selbst erkämpfen 

müssten.  

Der Beitrag schließt daher mit der einfa-

chen Frage, ob dieser Vorschlag genau so aus-

sehen würde, wenn das zuständige BMBFSFJ 

dessen Folgen eins zu eins aus dem eigenen 

Ressorthaushalt zu finanzieren hätte. Diese 

hypothetische Frage kann hier nicht beant-

wortet werden. Bundestag und Bundesrat 

sollten in der Beratung des Gesetzentwurfes 

aber genau diese Frage beantworten: Sie soll-

ten diesem bundesgesetzlichen Vorschlag 

(neben allen fachlichen Erwägungen) nur 

dann zustimmen, wenn die fiskalischen Kon-

sequenzen vom Tag 1 an und inklusive des 

Umstellungsaufwands komplett aus dem 

BMBFSFJ-Ressorthaushalt getragen werden 

könnten. Denn nach der Zentralisierung zent-

ral veranlasster Sozialaufgaben würden sie 

das. 
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